
Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages

zwischen

Webac Holding Aktiengesellschaft
mit Sitz in München, Amtsgericht München, HRB 140727

- im Folgenden: MUTTERGESELLSCHAFT -

vertreten durch ihren zur Einzelvertretung berechtigten Vorstand Herrn Michael Jürgensen,

und

LEGA Kreditverwaltungs GmbH
mit Sitz in Euskirchen, Amtsgericht Bonn, HRB 13508

- im Folgenden: TOCHTERGESELLSCHAFT -

vertreten durch ihren zur Einzelvertretung berechtigten Geschäftsführer Herrn Siegfried
Anczikowski.

Die MUTTERGESELLSCHAFT und die TOCHTERGESELLSCHAFT haben am 23.12.1997 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Dieser Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird in § 2 Abs. 3 wie folgt geändert:

"(3) Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten entsprechend."

§ 2 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages hat mit Wirksamwerden der Änderung fol-
gende Fassung:

(3) Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung
gelten entsprechend.
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Die übrigen Bestimmungen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages i.d.F. vom
23.12.1997 bleiben unberührt.

Die vorstehende Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages i.d.F. vom
23.12.1997 wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der MUTTER-

GESELLSCHAFT und der TOCHTERGESELLSCHAFT abgeschlossen. Er wird wirksam mit der Eintragung in das
Handelsregister der TOCHTERGESELLSCHAFT.

, den

Ort Datum

Webac Holding Aktiengesellschaft LEGA Kreditverwaltungs GmbH
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